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Aufgabe der Eingliederungshilfe

Anspruchsberechtigte Leistungen der Eingliederungshilfe:Die Leistungen der Eingliederungshilfe 
werden nach dem Zwölften Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB XII) als Sonderleistung der So-
zialhilfe erbracht. Leistungsberechtigt sind alle Personen, 

die nicht nur vorübergehend geistig, 
seelisch oder körperlich wesentlich behindert 
sind. 

Die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 
ist eine nachrangige Leistung, d.h. sie wird 

u.a. nur dann gewährt, wenn keine Ansprüche 
gegenüber vorrangigen Sozialleistungsträgern 
bestehen. 

Vorrangige Sozialleistungsträger sind vor 
allem Krankenkassen, Pflegekassen, Ar-

beitsämter, Unfall- und Rentenversicherungs-
träger, Familienkassen. 

Eingliederungshilfe ist abhängig von Ein-
kommen und Vermögen.

Die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 53 
SGB XII ist es, eine drohende Behinderung zu 
verhüten oder eine Behinderung und deren 
Folgen zu beseitigen oder zu mildern. 

Sie hat das Ziel, dem Menschen mit Behinde-
rung die Teilnahme in der Gemeinschaft zu er-
möglichen oder zu erleichtern und ihn weitest-
gehend in die Gesellschaft einzugliedern.

u.a.: 

heilpädagogische Leistungen 
für Kinder (z.B. Frühförderung, Inte-
grative Kindergärten)

Hilfen zur Teilnahme am Leben 
in der Gemeinschaft (z.B. Begleitper-
sonen zum Besuch kultureller Veran-
staltungen) 

Hilfen zur angemessenen 
Schulausbildung durch Integrati-
onshelfer 

Hilfen zum selbstbestimmten 
Leben behinderter Menschen in 
betreuten Wohnmöglichkeiten 
und stationären Einrichtungen


